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Satzung 
bekanntmachen 

Satzung ausfertigen

Satzung 
genehmigen

Satzung archivieren

zur Satzung Stellung 
nehmen

Satzung beschließen

Beschlussempfehlun
g abgeben

Satzung archiviert

ja

ja

ja

Zur Satzung äußern

ja

+ +
Zustimmung beim 

Ministerium 
einholen

Genehmigung beim 
Ministerium 
einholen

Präsidium

Ministerium

Infomail: Nachrichtenblatt erschienen

Stellungnahme 
vorgesehen?

Zustimmung 
erforderlich? nein neinAusschuss 

eingesetzt? nein

Antrag/Satzung freigegeben

Genehmigung 
vorgesehen?

ja

neinAnhörung 
vorgesehen? nein

Präsidium oder 
Ministerium?
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Bei der 
Verfassung 

schon vor der 
Beschlussfass

ung!


